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Unser Zitat des MonatsUnser Zitat des Monats
Ein schönes Zitat von Walt Disney lautet: "Wenn du es träumen kannst,"Wenn du es träumen kannst,
kannst du es auch tun." kannst du es auch tun."  Also dann mal los...

Aktuelles aus unserer KanzleiAktuelles aus unserer Kanzlei

Wir haben unsere Website leicht überarbeitet. Mit neuen Teamfotos
möchten wir Ihnen das Führungsquartett der Kanzlei darstellen. Ferner
nehmen wir diese und nächste Woche zwei Podcasts auf. Wir hoffen, wir
treffen Ihren Nerv.

Webseite besuchen

ArbeitsrechtArbeitsrecht

Mindestlohn für Praktikanten

PraktikantenPraktikanten, die ein PNichtpraktikum absolvieren, das nach einer
hochschulrechtlichen Bestimmung Zulassungsvoraussetzung für die
Aufnahme eines Studiums ist, haben keinen Anspruch auf den
gesetzlichen Mindestlohn (Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 19. Januar
2022, 5 AZR 217/21)
 
Das BAG hat entschieden, dass die Beklagte nicht zur Zahlung des
gesetzlichen Mindestlohnsgesetzlichen Mindestlohns nach § 1 iVm. § 22 Abs. 1 Satz 2 Halbs. 1
MiLoG verpNichtet ist. Die Klägerin unterfällt nicht dem persönlichen
Anwendungsbereich des Gesetzes. Der Ausschluss von Ansprüchen auf
den gesetzlichen Mindestlohn nach § 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 MiLoG erfasst
nach dem in der Gesetzesbegründung deutlich zum Ausdruck
kommenden Willen des Gesetzgebers nicht nur obligatorische Praktika
während des Studiums, sondern auch solche, die in Studienordnungen als
Voraussetzung zur Aufnahme eines bestimmten Studiums verpNichtend
vorgeschrieben sind.
 
Dem steht nicht entgegen, dass die Studienordnung von einer privaten
Universität erlassen wurde, denn diese Universität ist staatlich anerkannt.
Hierdurch ist die von der Hochschule erlassene Zugangsvoraussetzung im
Ergebnis einer öffentlich-rechtlichen Regelung gleichgestellt und damit
gewährleistet, dass durch das Praktikumserfordernis in der
Studienordnung nicht der grundsätzlich bestehende Anspruch auf den
gesetzlichen Mindestlohn für Praktikanten sachwidrig umgangen wird.
 

PNegerechtPNegerecht

Beschäftigungsverbot und Einrichtungsleitung

Das OVG Münster hat am 25.03.2021 einen bislang nicht beachteten
Beschluss (12 B 198/21) zum Thema Beschäftigungsverbot nach dem
WTG NRW erlassen. 
 
Das ausgesprochene BeschäftigungsverbotBeschäftigungsverbot war nach 15 Abs. 5 WTG
rechtmäßig. Die HeimleitungHeimleitung dürfte persönlich ungeeignet für diese
Position sein. Gemäß § 21 Abs. 1 Satz 1 WTG NRW muss die Einrichtung
unter der Leitung einer persönlich geeigneten Person (Einrichtungsleitung)
stehen. Nach der Gesetzesbegründung obliegt der Einrichtungsleitung
sowohl die Steuerung und Verantwortung für die wirtschaftliche
Betriebsführung als auch die PNege- und Betreuungsprozesse. Sie soll
lediglich den Inhabern oder den Aufsichtsgremien des Trägers gegenüber
weisungsabhängig sein.
 
Die damit verbundene Vorbildfunktion hat die Einrichtungsleitung im hier
zu betrachtenden Zeitraum offensichtlich nicht wahrgenommen, dem
Leitbild ist sie nicht gerecht geworden. Sie hat wiederholt gegen die im
Zusammenhang mit dem akuten Ausbruch des Infektionsgeschehens
(COVID-19) vom Gesundheitsamt getroffenen Anordnungen zum Tragen
von Dienstkleidung und zur Trennung des pNegerischen Personals
im Quarantänebereich und im übrigen Bereich der Einrichtung verstoßen.

Sie haben Rückfragen?Sie haben Rückfragen?

Rückfragen beantworten wir gerne persönlich.

Jetzt anfragen

https://www.ulbrich-kaminski.de/
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